
Ladebr�cken
Ladebr�cken sind ortsfeste (z.B. an der Rampenkante klappbar angebrachte Ladebr�cken) und ortsver-
�nderliche (z.B. Ladebleche) Einrichtungen zum Ausgleich von Hçhenunterschieden und zur �ber-
br�ckung von Abst�nden zwischen Laderampen oder vergleichbaren Ladepl�tzen und Ladefl�chen von
Fahrzeugen. Ladebr�cken kçnnen handbet�tigt oder kraftbetrieben sein.

Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung
Aus folgenden Regelwerken der Berufsgenossenschaften gehen Anforderungen an Ladebr�cken hervor:
• DGUV-R 108-006 „Ladebr�cken und fahrbare Rampen“ (bisher BGR 233)
• DGUV-I 208-001 „Ladebr�cken“ (bisher BGI 520)
• DGUV-I 208-006 „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Transport- und Lagerarbeiten“ (bisher BGI

582)
• BGI 5042 „Sicheres Arbeiten mit Fahrzeugen an Laderampen“1

1 Gefahrenschwerpunkte
Das Unfallgeschehen best�tigt, dass eine Reihe von Gef�hrdungen beim Einsatz von Ladebr�cken und
Ladeblechen auftreten kçnnen. Dabei stehen Absturz- und Sturzunf�lle an erster Stelle. Ursachen
kçnnen z.B. sein:
• nicht ausreichende Auflagefl�che zum Lieferfahrzeug,
• fehlende Sicherung gegen Verrutschen.
Werden Ladebr�cken bei Nichtgebrauch nicht in die Grundstellung gefahren, f�hren die hoch oder tief
stehenden Seitenkanten zu Stolperstellen.

2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen an Ladebr�cken
Die wichtigsten allgemeinen Sicherheitsanforderungen an Ladebr�cken sind in Tab. 1 zusammenge-
fasst.

Breite Die nutzbare Breite darf 1,25 m nicht unterschreiten.

Beim Einsatz von handbet�tigten ? Flurfçrderzeugen �ber 0,75 m Spurbreite muss
zur tats�chlichen Spurbreite ein Sicherheitszuschlag von 0,50 m erfolgen.

Beim Einsatz von kraftbetriebenen Flurfçrderzeugen von mehr als 0,55 m Spurbreite
muss zur tats�chlichen Spurbreite ein Sicherheitszuschlag von 0,70 m ber�cksichtigt
werden.

L�nge Ladebr�cken d�rfen eine Neigung von hçchstens 12,5 % oder ein Verh�ltnis Hçhe zu
L�nge von 1:8 nicht �berschreiten. Daraus ergibt sich abgesehen von der zu
�berwindenen L�cke zwischen Rampenkante und Lieferfahrzeug eine Mindestl�nge
f�r die Ladebr�cke (Abb. 1).

Trittsicherheit Die Trittsicherheit muss durch entsprechende rutschhemmende Bel�ge gew�hr-
leistet sein. Hier sind die u.U. einwirkenden Witterungsverh�ltnisse, wie N�sse oder
Schmutz, nicht zu untersch�tzen.

Stolperstellen Ladebr�cken d�rfen beim Einsatz keine Stolperstellen aufweisen, z.B. durch unzu-
reichende Auflage auf der Ladefl�che des ? Fahrzeugs.
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Schutz vor
Verschieben

Ladebr�cken d�rfen beim Begehen oder Befahren nicht verr�ckbar sein, abrutschen
oder wegkippen. Empfehlenswert sind hier selbstst�ndig wirkende Sicherungen
durch eine Sicherheitsleiste und bewegliche Bolzen an der Unterseite der Ladebr�cke
oder des Ladeblechs (Abb. 2).

Ladebleche Ladebleche m�ssen so beschaffen sein, dass sie ihre Lage auf dem ? Fahrzeug
w�hrend des Ladeprozesses nicht verlassen kçnnen.

Tragf�higkeit Die vom Hersteller angegebene max. Tragkraft darf nicht �berschritten werden.

Ruhestellung Ladebr�cken oder Ladebleche sind nach Einsatz unverz�glich in ihre Ruhestellung zu
bringen.

Sicherung ge-
gen Umst�rzen

Unf�lle treten auch auf z.B. durch das Umst�rzen hochkant abgestellter Ladebleche,
durch das Herabschlagen hochgeklappter Ladebr�cken und durch das Abrutschen
und Abst�rzen von Personen an den Kanten der Ladebr�cken. Ladebr�cken, die nach
Außerbetriebnahme hochgestellt werden, m�ssen gegen Umfallen oder Herabschla-
gen mit selbstt�tig wirkenden Sicherungen (z.B. durch Halteriegel) gesichert werden.
Beim Hochklappen ist darauf zu achten, dass der Riegel richtig einrastet.

Tab. 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen an Ladebr�cken

Abb. 1: Berechnung Mindestl�nge einer Schr�grampe

Abb. 2: Selbstt�tig wirkende Sicherung gegen Verschieben

3 Sicherheitsanforderungen an ortsver�nderliche Ladebr�cken
Die wichtigsten Sicherheitsanforderungen an ortsver�nderliche Ladebr�cken sind in Tab. 2 zusammen-
gefasst.
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Anlegen von
Ladebr�cken

Das Anlegen von ortsbeweglichen und verfahrbaren Ladebr�cken birgt sehr große
Unfallgefahren und muss �ber die grunds�tzlich zu erstellenden ? Betriebs-
anweisungen hinaus in der Praxis geschult und ge�bt werden. Folgende Schritte
sind zu beachten (vgl. Abb. 3):
• Heranfahren an die Rampenkante im rechten Winkel.
• Starren Abfahrkeil bis zum Winkelanschlag an die Fahrzeugladefl�che heran-

bringen.
• Umlegen der Ladebr�cke in Querrichtung zur Rampenkante.
• Bei Nichtgebrauch sofort Ladebr�cke zur�cksetzen und hochkant an geeig-

neter Stelle abstellen und z.B. mit Fallriegel an der Wand gegen Umfallen
sichern.

Sichern der
Ladebr�cke

Die nach Gebrauch hoch gestellten Ladebr�cken sind anhand der von Herstel-
lerseite angebrachten Umsturzsicherungen zu befestigen.

Tab. 2: Sicherheitsanforderungen an ortsver�nderliche Ladebr�cken

Abb. 3: Aufstellen einer verfahrbaren Ladebr�cke

4 Sicherheitsanforderungen an ortsfeste Ladebr�cken
Die wichtigsten Sicherheitsanforderungen an ortsfeste Ladebr�cken sind in Tab. 3 zusammengefasst.

Vermeidung von
Quetsch- und
Scherstellen

Die an ortsfesten Ladebr�cken zwischen diesen und den Rampen auftre-
tenden Quetsch- und Scherstellen m�ssen durch konstruktive Maßnahmen
vermieden werden. Dies ist durch seitlich angebrachte Abdeckbleche,
Gitter- oder Gummisch�rzen mçglich (Abb. 4).

Warnmarkierung
Seitenteile und
Außenrahmen

Die in angehobener Stellung sichtbaren Seitenteile von eingebauten Lade-
br�cken sowie die in abgesenkter Stellung sichtbaren Seitenfl�chen des
Rahmens und die Umrisse der �ber die Rampenkante hinausragenden Teile
von Ladebr�cken mit Ausnahme der Lippen (Lippe ist der Teil der Ladebr�-
cke, der auf dem ? Fahrzeug aufliegt), m�ssen dauerhaft mit einer gelb-
schwarzen oder rot-weißen Warnmarkierung gem. Abschn. 5.2 ASR A1.3
„Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ gekennzeichnet wer-
den.
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Bedieneinheit Die Bedieneinheit/Steuerungspl�tze von kraftbetriebenen ortsfesten Lade-
br�cken m�ssen so installiert sein, dass die Bedienperson den Bewegungs-
bereich einsehen kann. Der Hauptschalter muss in Aus-Stellung abschließ-
bar sein (Schutz vor unbefugtem Zugriff oder zum Schutz bei Wartungs- und
Reparaturarbeiten).

Schutz bei Instandhal-
tungsarbeiten

Ladebr�cken, die f�r die Durchf�hrung von Instandhaltungsarbeiten ange-
hoben sind, m�ssen durch formschl�ssige Einrichtungen, z.B. Wartungs-
st�tzen, gegen Absenken gesichert werden.

Notbefehlseinheit Kraftbetriebene Ladebr�cken m�ssen mit einer Notbefehlseinrichtung aus-
ger�stet sein. Beim Bet�tigen des Not-Halts muss die Ladebr�cke zum
Stillstand gebracht werden.

Ruhezustand Bei Nichtgebrauch m�ssen in Rampen eingebaute ortsfeste Ladebr�cken in
Ruhestellung zur�ckgefahren werden. Hierbei muss in Querrichtung eine
sichere stolperfreie Fl�che vorhanden sein.

Pr�fung Ortsfest angebrachte Ladebr�cken m�ssen vor der ersten Inbetriebnahme
und mind. einmal j�hrlich von einer ? Bef�higten Person gepr�ft werden.
Die Pr�fungen m�ssen dokumentiert werden. Die Dokumentation kann
formlos geschehen, es wird aber empfohlen, ein Pr�fbuch anzulegen.
Daraus sollten der Name des Pr�fers, Art und Umfang der Pr�fung, das
Ergebnis und das Datum klar ersichtlich sein.

Tab. 3: Sicherheitsanforderungen an ortsfeste Ladebr�cken

Abb. 4: Beispiel von gesicherten Quetsch- und Scherstellen an Ladebr�cken (Quelle: Merkblatt M74
„Ladebr�cken“ der BGHW)

5 Schulung der Mitarbeiter
Beim Umgang mit Ladebr�cken – unabh�ngig von ihrer Bauart – m�ssen die Mitarbeiter entsprechend
eingewiesen werden. Dies muss anhand der vom Hersteller mitzuliefernden Betriebsanleitungen durch-
gef�hrt werden. Die wichtigsten Inhalte wie Gef�hrdungen, Tragkraft, Handhabung, Verhalten w�hrend
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des Betriebs und bei Notsituationen oder Defekten kçnnen in einer ? Betriebsanweisung (Abb. 5)
zusammengefasst werden. Die Betriebsanweisung kann als Grundlage f�r die ? Unterweisung ver-
wendet werden, die vor Aufnahme der T�tigkeiten und danach mind. einmal j�hrlich stattfinden muss.
Sie sollte im Rampenbereich aush�ngen.

Abb. 5: Betriebsanweisung f�r Ladebr�cken

Dirk Haffke
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Laderampen
Laderampen sind bauliche Einrichtungen f�r das Be- und Entladen von Fahrzeugen. Es sind erhçhte
ebene Fl�chen, die das Be- und Entladen ohne große Hçhenunterschiede ermçglichen.

Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung
Aus folgenden Vorschriften und berufsgenossenschaftlichen Regeln und Informationen gehen Anfor-
derungen an Laderampen hervor:
• Anhang 1.10 Arbeitsst�ttenverordnung
• ASR A1.8 „Verkehrswege“
• § 7 DGUV-V 73 „Schienenarbeiten“ (bisher BGV D30)
• DGUV-R 110-001 „Gastst�tten“ (bisher BGR 110)
• DGUV-R 110-002 „Arbeiten in K�chenbetrieben“ (bisher BGR 111)
• DGUV-R 110-004 „Arbeiten in Backbetrieben“ (bisher BGR 112)
• DGUV-R 108-005 „Verkaufsstellen“ (bisher BGR 202)
• BGI 5042 „Sicheres Arbeiten mit Fahrzeugen an Laderampen“1

1 Gefahrenschwerpunkte
Laderampen dienen dem Be- und Entladen von ? Fahrzeugen. Diese vielseitigen und oftmals stark
frequentierten Arbeits- und Verkehrsfl�chen bergen viele Gefahren und Beeintr�chtigungen. Um Gef�hr-
dungen der Besch�ftigten zu vermeiden, sind entsprechende bauliche Voraussetzungen zu schaffen und
die betrieblichen Abl�ufe klar zu regeln.
Das Unfallgeschehen best�tigt, dass eine Reihe von Gef�hrdungen auf Laderampen auftreten kann.
Dabei stehen Absturz- und Sturzunf�lle an erster Stelle. Die Besonderheiten der baulichen Einrichtung
„Laderampe“ bringen es mit sich, dass diese Unf�lle h�ufig schwere gesundheitliche Folgen und lange
Ausfallzeiten f�r den Betrieb nach sich ziehen.
Zu den wesentlichen Gefahrenpunkten auf Laderampen z�hlen:
• gef�hrliche Einengung der Verkehrsfl�chen durch Zwischenlagerung des Ladegutes auf der Rampe

(z.B. zum Kontrollieren, Sortieren, Umpacken);
• Lade-, Rangier- und Transportvorg�nge unmittelbar an der Rampenkante;
• rutschige Verkehrswege durch Verschmutzung oder Witterungseinfl�sse;
• bauliche M�ngel an den Rampenabg�ngen sowie Nichtbenutzung der Abg�nge durch die Besch�ftig-

ten: Aus Bequemlichkeit oder vermeintlicher Zeitersparnis werden vorhandene Verkehrswege oft
nicht benutzt. So ereignen sich beim Herabspringen von Laderampen und Ladebr�cken viele
? Arbeitsunf�lle, die h�ufig eine l�ngere ? Arbeitsunf�higkeit zur Folge haben. Deshalb m�ssen
Fahrer und Verlader vorhandene Verkehrswege benutzen. Das Springen von Laderampen und
? Ladebr�cken verbietet sich daher;

• fehlende Absturzsicherungen;
• zu geringe Ausleuchtung des Verkehrsweges „Laderampe“;
• technische M�ngel oder sicherheitswidrige Nutzung von Einrichtungen zum Be- und Entladen z.B.

? Ladebr�cken, Ladeblechen, Hebeb�hnen und Hubladeb�hnen;
• fehlende Hilfsmittel, z.B. ? Ladebr�cken, Ladebleche oder ? Hebeb�hnen;
• mangelhafte Sicherung des Lieferfahrzeugs gegen Wegrollen oder -fahren;
• fehlende Einweisung des Lieferfahrzeuges beim R�ckw�rtsfahren.
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Abb. 1: Beispiel f�r eine Laderampe

Beim Laden �ber Laderampe ist insbesondere mit den in Tab. 1 genannten Gef�hrdungen zu rechnen. In
der rechten Spalte sind die spezifischen Gef�hrdungen bzw. Auswirkungen oder Ursachen genannt.
Durch geeignete Schutzmaßnahmen muss der Unternehmer eine Gef�hrdung der Mitarbeiter vermeiden.

Gef�hrdungen Spezifische Gef�hrdung, Ursache oder Auswirkung

1. Mechanische Gef�hrdungen 1.4 Unkontrollierte Bewegung/Herabfallen von Lager- oder
Transportgut und anderen Gegenst�nden
1.5 Anstoßen an Einrichtungen oder Ladung
1.7 Umgang mit Rollbeh�ltern

2. Elektrische Gef�hrdungen 2. Kçrperdurchstrçmung

3. Chemische Gef�hrdungen 3.1 Chemische Gef�hrdungen durch Transport- oder Lager-
gut

5. Brand- und Explosionsgef�hrdungen 5.1 Brand- und Explosionsgef�hrdungen durch Transportgut

8. Gef�hrdungen durch die Arbeits-
umgebungsbedingungen

8.1.1 ? Verkehrswege in der Ebene
8.1.2 Verkehrswege �ber unterschiedliche Ebenen, z.B.
Treppen, ? Leitern
8.2.2 Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern
8.3.4 Abst�rzen
8.4 Witterungsbedingungen, Raumklima

9. Physische Belastungen, Arbeits-
schwere

9.1.1 Schwere kçrperliche Arbeit
9.2 Einseitig belastende kçrperliche Arbeit

10. Belastungen aus Wahrnehmungen
und Handhabbarkeit

10.1 Informationsaufnahme
10.2 ? Beleuchtung
10.3 Handhabbarkeit von ? Arbeitsmitteln und Transport-
gut
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Gef�hrdungen Spezifische Gef�hrdung, Ursache oder Auswirkung

11. Psychomentale Belastungen 11.2 �ber-/Unterforderung
11.3 Arbeitszeitregelungen

12. Gef�hrdungen durch M�ngel in der
Organisation

12.1 ? Unterweisung
12.2 Arbeitsplatzbezogene Betriebsanweisungen
12.3 Koordination
12.5 Benutzen ? persçnlicher Schutzausr�stungen
12.7 ? Instandhaltung, Wartung

Tab. 1: Gef�hrdungen beim Laden �ber Laderampen

2 Sicherheitsanforderungen
Die wichtigsten Sicherheitsanforderungen an Laderampen sind in Tab. 2 zusammengefasst.

Rampenbreite Die Rampe muss mind. 80 cm breit sein. Dies stellt eine Mindestforderung dar, die
keinesfalls f�r grçßere Rampenaktivit�ten oder nur f�r personengebundene, manu-
elle T�tigkeiten ausreicht.

Bereits beim Einsatz von handbewegten Flurfçrderzeugen, z.B. von Hubwagen
oder einem Sackkarren, muss die Rampe deutlich grçßer sein: In diesem Fall muss
zus�tzlich ein Sicherheitsabstand von 2 · 30 cm eingeplant werden, die Rampe
also (80 cm + 2 · 30 cm) = 1,40 m breit sein.

Beim Einsatz von kraftbetriebenen ? Flurfçrderzeugen, z.B. Gabelstaplern oder
Mitg�ngerflurfçrderzeugen, muss die Rampenbreite (1,20 m + 2 · 50 cm Sicher-
heitsabstand) = 2,20 m betragen.

Die o.g. Verkehrswegbreiten auf einer Laderampe d�rfen nicht durch Zwischen-
lagerung oder vor�bergehend eingerichtete Arbeitspl�tze, z.B. f�r das Umpacken von
Waren, eingeengt werden.

Schr�grampen Schr�grampen m�ssen sicher begehbar und befahrbar sein (d.h. griffige Oberfl�che).
Schr�grampen sind ab einer Absturzhçhe von 1 m mit Gel�nder und einer Neigung
von max. 12,5 % oder einem Verh�ltnis Hçhe zu L�nge von 1:8 auszuf�hren (Abb. 2).

Bei den Schr�grampen werden Flach-, Belag- und Steilrampen unterschieden:
• Flachrampe: Neigungswinkel bis 12,5 %
• Belagrampe: Neigungswinkel bis 16,5 %
• Steilrampe: Neigungswinkel bis 40 % – �bergang zu den Treppen.
F�r den Fahrverkehr d�rfen Neigungen von 12,5 % nicht �berschritten werden. Belag-
rampen m�ssen rutschhemmend ausgef�hrt sein, bei Steilrampen sind Trittleisten
anzubringen, deren Abstand etwa der Schrittl�nge des Menschen entsprechen sollte.
Beim Einsatz von handbet�tigten Transportmitteln sollte eine Neigung von 5 %
eingehalten werden.
F�r die Gefahrenermittlung auf geneigten Rampen sind zu ber�cksichtigen:
• Art des Transportmittels,
• Lastgewicht,
• H�ufigkeit des Transports,
• L�nge des ? Verkehrswegs,
• Bodenbeschaffenheit und
• kçrperliche Voraussetzungen.
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Absturz-
sicherungen

Laderampen mit mehr als 1 m Hçhe sollten v. a. in Bereichen, die keine st�ndigen
Be- und Entladestellen darstellen, mit ? Absturzsicherungen ausger�stet sein. Eine
wirksame Absturzsicherung in diesen Bereichen bieten nur feste, evtl. aussteckbare
Gel�nder mit Kniestab oder senkrechten St�ben. Ketten oder Seile sind daf�r wegen
ihrer Beweglichkeit nicht geeignet.

Unbedingt gesichert werden m�ssen die Randbereiche der Rampe und die Arbeits-
bereiche an Abfallpressen oder -containern.

Rampenkanten Rampenkanten, an denen st�ndige Be- und Entladearbeiten vorgenommen und
daher ungesichert betrieben werden kçnnen, m�ssen zur besseren Erkennbarkeit
durch gelb-schwarze Schr�gstreifen gem. Abschn. 5.2 ASR A1.3 gekennzeichnet
werden.

Rampen-
abg�nge

Um Rampen sicher erreichen und verlassen zu kçnnen, sind Treppen bzw. Schr�-
gen erforderlich. Ab einer Gesamtrampenl�nge von 20 m muss – sofern betriebs-
technisch mçglich – an jedem Endbereich ein Abgang vorhanden sein. Treppen sind
mit Handlauf, trittsicherem Bodenbelag und gleichm�ßiger Stufenabmessung aus-
zuf�hren.

Ladebr�cke,
Ladeblech

Zur �berbr�ckung des Spalts und der evtl. Hçhendifferenz zwischen ? Fahrzeug und
Rampenkante m�ssen sogenannte Ladebleche oder ? Ladebr�cken bereitgestellt
werden. Diese m�ssen ausreichend breit sein und eine selbstt�tige Sicherung gegen
Verschieben besitzen.

Rutsch-
hemmung

Durch Witterungseinfl�sse kann es auf Laderampen zu einer gef�hrlichen Gl�ttebildung
kommen. Hier sind geeignete organisatorische Maßnahmen zur Ausschaltung von
Gef�hrdungen der Mitarbeiter erforderlich, z.B. Reinigungs- und/oder Streudienst. Eine
mçgliche �berdachung kçnnte die witterungsbedingte Gef�hrdung vermeiden.

Laderampen
an Gleis-
anlagen

Laderampen, die neben Gleisanlagen und mehr als 80 cm �ber der Schienen-
oberkante liegen, m�ssen so ausgef�hrt sein, dass Personen im Gefahrfall unter der
Rampe Schutz finden kçnnen.

Hebeb�hnen Absturzstelle zwischen Laderampenebene und der abgesenkten Hebeb�hnenplatt-
form, z.B. durch ein an der ? Hebeb�hne angebrachtes Gel�nder, das in unterer
Hebeb�hnenstellung die Laderampenebene um 1 m �berragt, absichern.
Einzugsstellen bzw. Scherstellen zwischen den Außenkanten der Hebeb�hnenplatt-
form und der Schachtwand verhindern, z.B., dass die Schachtwand unbesch�digt
und glatt erhalten wird und der Spalt zwischen Hebeb�hnenplattform und Schacht-
wand nicht mehr als 1 cm betr�gt.
Weitere Anforderungen enth�lt Kap. 2.10 BGR 500.

Hubladeb�hne Das Be- und Entladen �ber am ? Fahrzeug angebrachte Hubladeb�hnen (Lade-
bordwand) zur Laderampe ist sicherheitstechnisch nur zul�ssig, wenn die Ladefl�che
des ? Fahrzeugs hçher als die Laderampe ist. Ist die Ladefl�che niedriger, entsteht
am Ende der Hubladeb�hne eine Stolperstelle f�r Personen bzw. eine Stoßkante f�r
Transportmittel. Hubladeb�hnen haben die sicherheitstechnische Funktion, dass sie
in Aufw�rtsrichtung nachgeben kçnnen (Schwimmstellung).

Sicherung ge-
gen Wegrollen

Wird das Lieferfahrzeug entladen, so ist besonders beim Einsatz kraftbetriebener
Flurfçrderzeuge die Sicherung des ? Fahrzeugs gegen Wegrollen wichtig. Zus�tzlich
zur Feststellbremse des ? Fahrzeugs sollten Unterlegkeile verwendet werden (Abb. 3).

Tab. 2: Sicherheitsanforderungen an Laderampen
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Abb. 2: Berechnung Mindestl�nge einer Schr�grampe

Abb. 3: Beispiel f�r Unterlegkeil verwenden

Um die Mitarbeiter auf Laderampen vor Gef�hrdungen zu bewahren, gilt es daf�r zu sorgen, dass sie vor
Aufnahme ihrer T�tigkeit und danach mind. einmal j�hrlich �ber die mçglichen Gefahren sowie �ber die
vom Betrieb getroffenen Maßnahmen zu deren Vermeidung unterwiesen werden. Die ? Unterweisung
muss dokumentiert werden.

Dirk Haffke

Ladungssicherung
Unter Ladungssicherung werden alle Maßnahmen verstanden, die unter �blichen Verkehrsbedingungen
die Ladung auf einem Fahrzeug gegen Verrutschen, Verrollen, Herabfallen oder Auslaufen sichern.
Ladungssicherung muss auf allen Verkehrstr�gern (Straße, See, Luft, Schiene) betrieben werden, um
eine Gef�hrdung von Personen, der Umwelt oder eine Besch�digung der Ladung selbst zu verhindern. Im
Straßenverkehr ist unter normalen Verkehrsbedingungen auch eine Vollbremsung oder plçtzliches
Ausweichen zu verstehen, nicht jedoch ein Unfall.

Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung
Grundlegend sind §§ 22, 23 Straßenverkehrsordnung (StVO), im berufsgenossenschaftlichen Regelwerk
die DGUV-V 70 „Fahrzeuge“ (bisher BGV D29).

1 Pflicht zur Ladungssicherung
Grunds�tzlich dienen die vom Gesetzgeber in der Straßenverkehrsordnung aufgestellten Forderungen
dem Schutz aller Personen, die sich im çffentlichen Verkehrsbereich befinden. Maßgeblich f�r die
Ladungssicherung sind §§ 22, 23 Straßenverkehrsordnung (StVO). Nach § 22 StVO sind die Ladung
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einschließlich Ger�te zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen so zu verstauen und zu sichern,
dass sie selbst bei Vollbremsung oder plçtzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen oder
herabfallen kçnnen. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
§ 22 StVO richtet sich an jeden bei der Beladung Beteiligten, v. a. aber an denjenigen, der unter eigener
Verantwortung das ? Fahrzeug beladen hat (z.B. Leiter der Ladearbeit). Die Begr�ndung zu § 22 StVO
stellt klar, was unter „anerkannten Regeln der Technik“ zu verstehen ist: „Dies sind vor allem DIN- und
EN-Normen sowie die VDI-Richtlinien, gegenw�rtig z.B. die VDI-Richtlinie 2700 „Ladungssicherung auf
Straßenfahrzeugen“ sowie die VDI-Richtlinie 2701 „Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen, Zurr-
mittel“ und die VDI-Richtlinie 2702 „Zurrkr�fte“.
Nach § 23 Abs. 1 StVO muss der Fahrer daf�r sorgen, dass das ? Fahrzeug sowie die Ladung
vorschriftsm�ßig sind und die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung nicht leidet.
Der § 31 Abs. 2 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bestimmt u.a. hinsichtlich der Inbetrieb-
nahme von ? Fahrzeugen, dass der Halter eines Fahrzeugs die Inbetriebnahme nicht anordnen oder
zulassen darf, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein muss, dass der F�hrer nicht zur selbstst�ndigen
Leitung geeignet oder das Fahrzeug oder die Ladung nicht vorschriftsm�ßig ist.
Die DGUV-V 70 „Fahrzeuge“ (bisher BGV D29) stellt den Schutz von (versicherten) Personen in den
Mittelpunkt und fordert, dass die Ladung so zu verstauen und bei Bedarf zu sichern ist, dass bei �blichen
Verkehrsbedingungen eine Gef�hrdung von Personen ausgeschlossen ist.

2 Auf die Ladung wirkende Kr�fte
Auf die Ladung wirkende Beschleunigungen des ? Fahrzeugs machen die Sicherung der Ladung
erforderlich. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit in Geradeausfahrt wirken keine Kr�fte auf die
Ladung. Treten jedoch Beschleunigungen auf, wie z.B. bei Bremsvorg�ngen, Kurvenfahrten, Erhçhung
der Geschwindigkeit aber auch bei �berfahren von Unebenheiten der Fahrbahndecke, wirken auf die
Ladung Kr�fte, die ein Verrutschen der Ladung bewirken kçnnen.
Durch die Tr�gheit der Masse hat jeder Kçrper das Bestreben, sich mit der Geschwindigkeit fort-
zubewegen, die er inne hat. Dies ist auch z.B. bei einem Bremsvorgang der Fall. Ob nun die auf der
Ladefl�che befindliche Ladung aufgrund ihrer Tr�gheit bei einer Bremsung nach vorn rutscht, h�ngt von
der Grçße der Beschleunigung (Bremsung: negative Beschleunigung) und damit der Kraft, die auf die
Ladung wirkt, ab. Ladungssicherung soll diesen Kr�ften entgegenwirken und ein Rutschen der Ladung
verhindern. Reibung verhindert das Rutschen der Ladung auf der Ladefl�che. I.d.R. wird die Reibung als
Ladungssicherung alleine nicht ausreichend sein, weshalb zus�tzliche Maßnahmen zu ergreifen sind.

3 Prinzipien der Ladungssicherung
3.1 Grundregeln f�r den Fahrbetrieb
Es gelten f�r jeden Transport folgende Grundregeln:
• Je nach Ladegut ist ein geeignetes ? Fahrzeug erforderlich, das durch Aufbau und Ausr�stung die

durch die Ladung auftretenden Kr�fte sicher aufzunehmen vermag.
• Der Ladungsschwerpunkt soll mçglichst auf der L�ngsmittellinie des Fahrzeugs liegen und ist so

niedrig wie mçglich zu halten. Schweres Gut unten, leichtes Gut oben.
• Zul�ssiges Gesamtgewicht bzw. zul�ssige Achslasten nicht �berschreiten. Mindestachslast der

Lenkachse nicht unterschreiten. Bei Teilbeladung f�r Gewichtsverteilung sorgen, damit jede Achse
anteilm�ßig belastet wird. Die Lastverteilungspl�ne sind zu ber�cksichtigen, die durch die Fahrzeug-
und Aufbauhersteller zur Verf�gung gestellt werden.

• Fahrgeschwindigkeit je nach Ladegut auf Straßen- und Verkehrsverh�ltnisse sowie auf die Fahr-
eigenschaften des Fahrzeugs abstimmen.

• Geeignete Ladungssicherungsmaßnahmen ergreifen.
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3.2 Kraftschl�ssige Ladungssicherung
Ein Teil der erforderlichen Sicherungskr�fte kann allein durch die Reibung zwischen Ladung und
Ladefl�che aufgebracht werden. Je grçßer die Reibungskraft ist, desto geringer kann der Aufwand der
sonstigen Ladungssicherung ausfallen, da die Reibungskraft bereits einen Teil der aufzubringenden
Sicherheitskr�fte darstellt. Die Reibung kann erhçht werden durch Niederzurren, die Verwendung von
Anti-Rutschmatten oder schlicht durch das S�ubern der Ladefl�che.

3.3 Formschl�ssige Ladungssicherung
Wirkungsvoller als die kraftschl�ssige Ladungssicherung ist das Prinzip der formschl�ssigen Ladungs-
sicherung. Die Beladung erfolgt so, dass zwischen den einzelnen Ladeteilen keine L�cken entstehen.
Besonders zu beachten ist die max. Lastaufnahmef�higkeit der Stirn- und Bordw�nde. Formschluss
kann auch durch eine direkte Verbindung eines Zurrmittels (Zurrgurt) zwischen Ladegut und Fahrzeug-
aufbau erreicht werden. Das bedeutet, dass sowohl am ? Fahrzeug Zurrpunkte als auch am Ladegut
entsprechende Befestigungsmçglichkeiten f�r die Zurrmittel vorhanden sein m�ssen.
Unter Blockieren der Ladung versteht man das formschl�ssige Festsetzen der Ladung auf der Ladefl�che
entweder durch die Fahrzeugaufbauten selbst oder durch verschiedene Hilfsmittel, wie z.B. in die
Ladefl�che eingelassene Keile.
In der Praxis werden h�ufig Kombinationen aus kraftschl�ssiger und formschl�ssiger Ladungssicherung
angewandt (z.B. Diagonalzurren).

4 Hilfsmittel zur Ladungssicherung
Hilfsmittel zur Ladungssicherung sind z.B.
• Coilmulden
• Ankerschienen
• Sperrstangen und Sperrbalken
• Netze und Planen
• Rutschhemmende Zwischenlagen
• Zurrmittel (und Zurrpunkte)
• Holzkeile
• Ladegestelle
• F�llmittel zum Schließen von Ladel�cken
• Anti-Rutschmatten
• Wandungen des ? Fahrzeugs
Die obige Aufz�hlung kann nicht vollst�ndig sein. Neue Produkte zur Ladungssicherung werden laufend
auf den Markt gebracht, welche die Sicherung des Ladeguts deutlich einfacher werden lassen.
Ladungssicherung richtet sich immer nach der Transportaufgabe.

Martin Kçhler

Lager, Lagereinrichtungen
Lager und Lagereinrichtungen gibt es in allen Betrieben, in denen irgendeine Form von Material-
umschlag stattfindet. Am h�ufigsten sind St�ckgutlager f�r alle Arten von Einzelteilen, meist aber in
Form von Kartons, Paletten, Kisten, Beh�ltern, F�ssern oder Rollen. F�r manuell, d.h. nicht automatisch
betriebene St�ckgutlager gelten eine Vielzahl von Arbeitsschutzvorgaben, v. a. im Hinblick auf die
Lagereinrichtungen und -ger�te. Lagereinrichtungen sind ortsfeste sowie verfahrbare Regale und
Schr�nke. Lagerger�te sind zur Wiederverwendung bestimmter Paletten mit oder ohne Stapelhilfsmittel
sowie Stapelbeh�lter.
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Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung
F�r manuell, d.h. nicht automatisch betriebene St�ckgutlager gilt eine Vielzahl von Bestimmungen aus
den Unfallverh�tungsvorschriften und Richtlinien der Unfallversicherungstr�gern, v. a. im Hinblick auf
die Lagereinrichtungen und -ger�te.
Grundlegendes regelt die DGUV-R 108-007 „Lagereinrichtungen und -ger�te“. F�r die Lagerung von
Gefahrstoffen sind die Gefahrstoffverordnung und betreffende TRGS zu ber�cksichtigen (z.B. TRGS 509
„Lagern von fl�ssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Beh�ltern sowie F�ll- und Entleerstellen f�r
ortsbewegliche Beh�lter“ und TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Beh�ltern“).
Unter Brandschutzgesichtspunkten m�ssen Bestimmungen der Sachversicherer (VDW-Richtlinien) und
baurechtliche Vorgaben eingehalten werden.

1 Allgemeine Anforderungen
• Boden eben und tragf�hig: In jedem Lagerraum und Lagerbereich muss die Tragf�higkeit des

Bodens ermittelt werden – unabh�ngig davon, ob in Stapeln am Boden oder in Schr�nken/Regalen
gelagert wird. In B�roetagen kann z.B. schon eine Europalette mit Papier eine erhebliche Bodenlast
sein. Der Boden muss ausreichend eben sein, um Bodenstapel bzw. Schr�nke/Regale sicher
aufstellen zu kçnnen und es d�rfen keine Stolperstellen die Besch�ftigten gef�hrden. Wenn ? Flur-
fçrderzeuge eingesetzt werden sollen (z.B. Gabelstapler), m�ssen Boden und Bodenbelag den
auftretenden Punktlasten gewachsen sein. Das ist nicht bei allen im Gewerbe- und Industriebereich
�blichen Bçden der Fall und f�hrt h�ufig zu Sch�den an Boden oder Estrich.

• ? Beleuchtung: In Lagern sind Beleuchtungsst�rken zwischen 50 und 200 lx vorgesehen (je nach
Sehaufgabe). Wesentlich ist, dass die erforderlichen Arbeiten (z.B. das Ablesen von Nummern)
problemlos durchgef�hrt werden kçnnen – und zwar in allen Bereichen. Problematisch ist das oft
unten am Regalfuß oder in bestimmten Regalstellungen bei verfahrbaren Regalen.

• Kennzeichnung: Die ? Sicherheitskennzeichnung muss so ausgef�hrt sein, dass man sich von
allen Arbeits- und Verkehrsbereichen aus gut und sicher orientieren kann, v. a. in weitl�ufigen Lagern.
Wenn keine ? Notbeleuchtung existiert, sollte man pr�fen, ob das Lager bei Ausfall der Allgemeinbe-
leuchtung sicher verlassen werden kann. Ggf. sollte eine nachleuchtende Kennzeichnung angebracht
werden.

• ? Brandschutz: Brandschutzanforderungen f�r Lager ergeben sich oft aus den Bedingungen der
Sachversicherer (Feuerversicherung). Wichtig ist, die vorliegenden Genehmigungen zu ber�cksichti-
gen bzw. bei Umnutzung von R�umen die zust�ndigen Baubehçrden zu kontaktieren, damit ein
ordnungsgem�ßer baulicher Brandschutz sichergestellt ist. Vorhandene Brandschutzeinrichtungen
(? T�ren, Tore,? Lçschger�te und -anlagen) m�ssen nat�rlich funktionsf�hig und frei gehalten und
ggf. an Ver�nderungen im Lagerbereich angepasst werden (z.B. �nderung der Regalaufstellung).
Besondere Vorsicht gilt beim Betrieb von ? Ladestationen f�r Elektro-Stapler: Im Radius von 2,5 m
muss die Umgebung von Brandlasten freigehalten werden.

• ? Verkehrswege: m�ssen in ausreichender Breite vorhanden sein und freigehalten werden:
– allgemein im Lagerbereich 1,25 m,
– 0,75 m f�r Nebeng�nge (reiner Personenverkehr),
– beim Einsatz von Transportmitteln von bis zu 20 km/h: Breite des Transportmittels bzw. des

Ladeguts plus Randzuschlag von jeweils 0,5 m (bei Gehverkehr 0,75 m).
• Ordnung halten: Die vorgesehenen Lagerfl�chen m�ssen eingehalten werden. Verkehrswege,

besonders ? Rettungswege, ? Notausg�nge, Zug�nge zu Sicherheitseinrichtungen usw. d�rfen
nicht zugestellt werden. Oft ist eine entsprechende Bodenmarkierung sinnvoll. Die M�llentsorgung
(z.B. Verpackungsreste) muss so organisiert sein, dass solche Materialien nicht herumliegen (Stol-
pergefahr). Regelm�ßige Aufr�umaktionen („Regalh�ter“ aussortieren) sind sinnvoll f�r z�giges und
sicheres Arbeiten im Lager.
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• Auf Standsicherheit achten:
– Bei Boden- bzw. Stapellagerung (z.B. Kartons) gilt folgende Faustregel: max. Stapelhçhe nicht

mehr als das 4-Fache der Stapeltiefe. Entsprechende Aufdrucke auf Kartons beachten! Bei einer
Neigung von mehr als 2 % muss der Stapel abgepackt werden.

– Besch�digte Paletten, Stapelbeh�lter usw. konsequent aussortieren und entsorgen bzw. vor-
schriftsm�ßig reparieren lassen (detaillierte Ausmusterungskriterien enth�lt Anhang 2 DGUV R
108-007).

– Stabile Regale verwenden und Tragf�higkeitsangaben beachten. Vorsicht: Billigregale aus gekan-
teten Blechen sind oft scharfkantig und leicht deformierbar und so f�r den betrieblichen Einsatz
ungeeignet. Regale m�ssen gegen Umkippen gesichert sein. Beim Einsatz von ? Flurfçrderzeu-
gen m�ssen Regalf�ße an Ecken mit einem Anfahrschutz versehen sein.

– Bei der Lagerung von Rohren, Rollen, Platten, Blechen usw. sind besondere Vorkehrungen
erforderlich, um Umkippen, Wegrollen oder -rutschen zu verhindern und sicher ein- und auslagern
zu kçnnen (z.B. Stapelhilfen wie Bohlen, Prismen, Keile).

• Ergonomieregeln beachten: Gerade in kleinen Lagern ohne Einsatz von ? Flurfçrderzeugen sollte
die Lagerausstattung den Bed�rfnissen sorgf�ltig angepasst werden. Geeignete Lager- und Regal-
systeme und eine sinnvolle Lagerstruktur helfen kçrperliche Belastungen zu verringern. Packungs-
und Gebindegrçßen sollten an die kçrperliche Leistungsf�higkeit angepasst sein – sonst ist der
Einsatz von Flurfçrderzeugen angezeigt. Wenn daf�r kein Platz ist, kommen kleinere, mobile Hebe-
hilfen infrage, die es f�r nahezu alle Hebe- und Transportsituationen gibt.

2 Lagereinrichtungen und -ger�te
Detaillierte Vorgaben zu Lagereinrichtungen (ortsfeste sowie verfahrbare Regale und Schr�nke) sowie
Lagerger�ten (zur Wiederverwendung bestimmte Paletten mit oder ohne Stapelhilfsmittel wie Rahmen/
Rungen sowie Stapelbeh�lter) enth�lt die DGUV-R 108-007 „Lagereinrichtungen und -ger�te“. Sie
bezieht sich damit auf professionelle Lager. Wesentliche Punkte sind:
• Regale d�rfen nur unter Beachtung der vom Hersteller mitgelieferten Aufbau- und Betriebsanleitung

von besonders unterwiesenen Personen aufgestellt und umgebaut werden. Es empfiehlt sich daher,
Fachfirmen zu beauftragen, besonders auch bei gebrauchten Einrichtungen. Der Selbstaufbau
gebrauchter Regale ohne Herstellerunterlagen ist unzul�ssig und sollte aus haftungsrechtlichen
Gr�nden unterbleiben! Alle nicht durch Herstellerangaben gedeckten Ver�nderungen verlangen die
Abnahme durch einen Sachverst�ndigen.

• Sichtbar verformte Regalteile (Traversen, St�tzen) m�ssen durch Originalteile ersetzt werden. Eine
Reparatur w�rde ebenfalls eine Sachverst�ndigenabnahme erfordern, was i.d.R. zu aufwendig sein
d�rfte.

• An ortsfesten Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200 kg oder einer Feldlast von mehr als
1.000 kg, an Kragarmregalen, an verfahrbaren Regalen und Schr�nken sowie an Regalen und
Schr�nken mit kraftbetriebenen Inneneinrichtungen m�ssen folgende Angaben deutlich erkennbar
und dauerhaft angebracht sein:
– Hersteller oder Importeur,
– Typbezeichnung,
– Baujahr oder Kommissionsnummer,
– zul�ssige Fach- und Feldlasten bzw. Tragf�higkeit
– ggf. elektrische Kenndaten.

• Bauelemente von Regalen und Schr�nken m�ssen so ausgef�hrt oder gesichert sein, dass sie durch
unbeabsichtigtes Lçsen nicht herabfallen kçnnen. Insbesondere m�ssen Traversen gegen Ausheben
auch durch Flurfçrderzeuge gesichert sein.

• Regalseiten, die nicht f�r die Ein- oder Auslagerung vorgesehen sind, m�ssen mit Sicherungen gegen
Herabfallen von Ladeg�tern ausger�stet sein. Die seitlichen Sicherungen m�ssen den Abmessungen
der einzelnen Ladeeinheiten entsprechen, jedoch mind. 50 cm hoch sein.
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• Doppelregale, die von 2 Seiten mit manuellen Fçrdermitteln beladen werden, m�ssen mind. 150 mm
hohe Durchschiebesicherungen an der R�ckseite haben. Darauf kann verzichtet werden, wenn die
Regaleinheiten r�ckseitig mind. 100 mm Sicherheitsabstand zueinander aufweisen.

• Kraftbetriebene Regale und Schr�nke sowie Regale und Schr�nke mit kraftbetriebenen Innen-
einrichtungen m�ssen nach Bedarf, mind. jedoch einmal j�hrlich, von einem Sachkundigen auf ihren
sicheren Zustand gepr�ft werden (Pr�fbuch erforderlich, Abschn. 6 DGUV-R 108-007). Dar�ber
hinaus ist nat�rlich die Arbeitsmittelpr�fung nach BetrSichV anzuwenden, die eine j�hrliche ? Pr�-
fung aller Lagereinrichtungen erforderlich macht. Fachfirmen bieten das als Dienstleistung an.
Allerdings kçnnen diese Pr�fungen auch von geeignetem eigenen Personal vorgenommen werden
(z.B. nach Schulung durch den Hersteller).

• Es d�rfen nur Lagerger�te (Paletten, Stapelbeh�lter) verwendet werden, f�r die eine Betriebsanleitung
vorliegt bzw. die nach g�ltigen Normen gefertigt worden sind.

• F�r Lagereinrichtungen und -ger�te m�ssen anhand der Aufbau- und Betriebsanleitungen des
Herstellers ? Betriebsanweisungen erstellt und die Mitarbeiter dar�ber informiert werden
(Abschn. 5.1.5 DGUV-R 108-007).

Praxis-Beispiel: Pr�fung von Stahlregalen nach DIN 15635
F�r Lagereinrichtungen gibt es eine Vielzahl von DIN-Normen, die sich meist auf Bau und Ausstattung
beziehen. F�r den Anwender von besonderer Bedeutung, weil f�r den Betrieb relevant, ist die DIN EN
15635 „Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl – Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen“. Die
darin enthaltenen Pr�fvorschriften sind allerdings extrem aufwendig. Mit der DGUV-I 208-043
„Sicherheit von Regalen“ geben die Unfallversicherungstr�ger einen �berblick, wie diese Norm in
der betrieblichen Praxis „gelebt“ werden kann.

3 Spezielle Lagersituationen
In speziellen Lagersituationen gelten teilweise weitergehende Anforderungen.
Bei der Lagerung von ? Gefahrstoffen gelten zus�tzlich:
• TRGS 510: Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Beh�ltern
• TRGS 509: Lagern von fl�ssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Beh�ltern sowie F�ll- und

Entleerstellen f�r ortsbewegliche Beh�lter
• Umweltrecht (z.B. Anlagenverordnungen der L�nder) zur Lagerung wassergef�hrdender Fl�ssigkeiten
Bei der Lagerung kleinerer Mengen im betrieblichen Alltag sollte man sich an den Angaben der
? Sicherheitsdatenbl�tter orientieren.
F�r viele andere Lagerformen wie Silolagerung, Sch�ttgut- und Fl�ssigkeitslager, (teil-)automatische
Hochregallager usw. sind vor allem die branchen�blichen technischen Regeln (z.B. DIN-Normen) zu
ber�cksichtigen.

Praxis-Beispiel: Informationen der Fach-BG nutzen
Die BG Handel und Warendistribution (www.bghw.de) h�lt auf ihrer Homepage viele Einzelfallbeispiele
zu Arbeitsschutzthemen im Lagerbereich bereit (Best-practise-Lçsungen, Betriebsanweisungen f�r
Regalbedienger�te u. v. m.).

Cornelia von Quistorp

L�rm
L�rm ist jeder Schall, der zu einer Beeintr�chtigung des Hçrvermçgens oder zu einer sonstigen
mittelbaren oder unmittelbaren Gef�hrdung von Sicherheit und Gesundheit f�hren kann.
Wahrgenommen werden Schallwellen, die durch Druckschwankungen der Atmosph�re entstehen und
sich wellenfçrmig ausbreiten. In Abh�ngigkeit von Lautst�rke und Frequenz wird Schall als angenehm
oder als L�rm empfunden. So wird z.B. bei gleicher Lautst�rke Schall niedriger Frequenz als leiser
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empfunden als Schall hoher Frequenz. Der Schalldruck wird in Dezibel (dB) gemessen. Es gibt die
Lautst�rkenskalen A, B und C, i.d.R. wird die A-Skala eingesetzt (dB (A).
L�rmbedingter Hçrverlust (L�rmschwerhçrigkeit) ist in der EU die am h�ufigsten gemeldete Berufs-
krankheit. Besch�ftigte sind nicht nur im metallverarbeitenden Gewerbe und im Bauwesen, sondern
auch in Kinderg�rten, Schulen, Gastst�tten oder Orchestergr�ben L�rm ausgesetzt.

Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung
Grundlegend sind L�rm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung und die dazugehçrigen TRLV L�rm. Im
BGVR besch�ftigen sich eine Vielzahl von Regeln und Informationen mit dem Thema, u.a.:
• DGUV-R 112-194 „Benutzung von Gehçrschutz“ (bisher BGR 194)
• DGUV-I 250-418 „Handlungsanleitung f�r die arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufsgenos-

senschaftlichen Grundsatz G 20 „L�rm““ (bisher BGI/GUV-I 504-20)
• BGI 674 „Grundlagen und Auswahlkriterien zur Schallabsorption“1

• BGI 675 „Ger�uschminderung im Betrieb – L�rmminderungsprogramm“2

• BGI 5053 „L�rmmesstechnik – Ermittlung des L�rmexpositionspegels am Arbeitsplatz“3

• BGI/GUV-I 792-030 „L�rmschutz-Informationsblatt LSI 01-200 – Ger�uschminderung an Arbeits-
pl�tzen – Bezugsquellen f�r Werkstoffe, Bauelemente und Werkzeuge“4

Relevant sind zudem diese Normen:
• DIN EN ISO 9612:2009-09: „Akustik – Bestimmung der L�rmexposition am Arbeitsplatz – Verfahren

der Genauigkeitsklasse 2“
• VDI 2058 Blatt 2 und 3: „Beurteilung von L�rm hinsichtlich Gehçrgef�hrdung und Beurteilung von

L�rm am Arbeitsplatz unter Ber�cksichtigung unterschiedlicher T�tigkeiten“

1 Gefahren
Menschen sind L�rm ausgesetzt, nicht nur am Arbeitsplatz sondern auch in ihrer Freizeit. L�rm kann
• Stress verursachen,
• Sinneszellen im Ohr zerstçren,
• Reißen des Trommelfells verursachen,
• auf Gehçrknçchelchen (Cochlea) einwirken.
L�rmschwerhçrigkeit (BK 2301) ist in Deutschland eine der h�ufigsten Berufskrankheiten. Wenn
Sinneszellen oder Teile des Innen- und Mittelohrs zerstçrt bzw. gesch�digt sind, ist das nicht heilbar
und kann durch Hilfsmittel wie Hçrger�te oder Implantate lediglich kompensiert werden. Vorbeugen ist
daher der einzige Weg, um L�rmschwerhçrigkeit zu verhindern.

Praxis-Beispiel: Arbeitsunfall oder Berufskrankheit?
Eine Minderung des Hçrvermçgens ist auch durch einmalige Ereignisse (Knall, Explosion) mçglich.
Das wird von den ? Unfallversicherungstr�gern dann als ? Arbeitsunfall eingestuft, man spricht
vom sog. Knall- bzw. Explosionstrauma.

L�rmschwerhçrigkeit kann in der Folge auch dazu f�hren, dass akustische Signale oder Zurufe von
Kollegen nicht mehr wahrgenommen werden kçnnen, die Unfallgefahr steigt.
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1 Hinweis: Diese Schrift wurde nicht in das neue DGUV-Nummernsystem �berf�hrt und wird daher bis auf
Weiteres unter der alten Bezeichnung weitergef�hrt.

2 Hinweis: Diese Schrift wurde nicht in das neue DGUV-Nummernsystem �berf�hrt und wird daher bis auf
Weiteres unter der alten Bezeichnung weitergef�hrt.

3 Hinweis: Diese Schrift ist derzeit noch nicht in das neue DGUV-Nummernsystem �berf�hrt worden und
wird daher bis auf Weiteres unter der alten Bezeichnung weitergef�hrt.

4 Hinweis: Diese Schrift wurde nicht in das neue DGUV-Nummernsystem �berf�hrt und wird daher bis auf
Weiteres unter der alten Bezeichnung weitergef�hrt.



Praxis-Beispiel: Hçrger�te kçnnen L�rm am Arbeitsplatz verst�rken
Tr�gt ein Besch�ftigter wegen verminderten Hçrvermçgens bereits ein Hçrger�t, ist zu beachten, dass
eingeschaltete Hçrger�te nicht nur Sprache und akustische Signale, sondern auch den L�rm am
Arbeitsplatz verst�rken. Das Risiko einer Hçrverschlechterung steigt, falls nicht gleichzeitig die
Benutzung von ? Gehçrschutz mçglich ist. Es empfiehlt sich in solchen F�llen, einen Arbeits-
mediziner in Verbindung mit einem Hçrger�te-Akustiker oder einen erfahrenen HNO-Arzt zur Beratung
hinzuzuziehen. Kapselgehçrsch�tzer kçnnen bei eingeschaltetem Hçrger�t zu R�ckkopplungseffekten
f�hren. Evtl. kann in Einzelf�llen das Hçrger�t einschließlich Ohrpassst�ck als Gehçrschutz fungieren.1

Mit einer zunehmend �lteren Belegschaft m�ssen Unternehmen deshalb auch darauf achten, dass die
Arbeitsumgebung so gestaltet wird, dass trotz verminderten Hçrvermçgens bzw. bei eingeschalteten
Hçrger�ten akustische Signale und Zurufe von Kollegen wahrgenommen werden kçnnen, ohne dass das
Hçrvermçgen gef�hrdet wird. Es muss auch ber�cksichtigt werden, dass sich mit zunehmendem Alter
der hçrbare Frequenzumfang verkleinert. U.a. m�ssen also akustische Signale in f�r alle Besch�ftigten
wahrnehmbaren Frequenzbereichen liegen.

Praxis-Beispiel: Einflussfaktoren f�r L�rmschwerhçrigkeit
Die entscheidenden Einflussfaktoren f�r die Entstehung einer L�rmschwerhçrigkeit sind Einwirkungs-
dauer und Hçhe der L�rmbelastung. Dabei wird eine langj�hrige t�gliche L�rmexposition von 85 dB (A)
allgemein als Grenze f�r die Entstehung von Gehçrsch�den angenommen.2

In § 6 L�rmVibrationsArbSchV sind obere und untere ? Auslçsewerte f�r L�rmbelastungen festgelegt.
Die Werte beziehen sich auf eine 8-Stunden-Schicht und legen die durchschnittliche L�rmbelastung
sowie einen Hçchstwert fest.
Obere Auslçsewerte:
• Tages-L�rmexpositionspegel L (tief) EX, 8 h = 85 dB (A) bzw.
• Spitzenschalldruckpegel L (tief) pC, peak = 137 dB (C)
Untere Auslçsewerte:
• Tages-L�rmexpositionspegel L (tief) EX, 8 h = 80 dB (A) bzw.
• Spitzenschalldruckpegel L (tief) pC, peak = 135 dB (C).
Bei der Anwendung dieser Werte wird die d�mmende Wirkung eines persçnlichen Gehçrschutzes nicht
ber�cksichtigt (§ 6 L�rmVibrationsArbSchV), d.h. diese Werte m�ssen unter dem Gehçrsch�tzer einge-
halten werden.
Sind Besch�ftigte an ihrem Arbeitspl�tz nicht nur L�rm, sondern auch sog. ototoxischen (gehçrsch�di-
genden) Stoffen wie z.B. Schwefelkohlenstoff oder ? Vibrationen ausgesetzt, sind Wechselwirkungen
mçglich, das Risiko f�r Gehçrsch�den steigt (s. Nr. 4.7 TRLV L�rm Teil 3).

2 Maßnahmen
Der Unternehmer ist verpflichtet eine ? Gef�hrdungsbeurteilung nach § 3 L�rmVibrationsArbSchV
durchzuf�hren. Dabei m�ssen u.a. Art, Dauer und Ausmaß der Exposition durch L�rm von einer
fachkundigen Person ermittelt werden, z.B. von der Fachkraft f�r Arbeitssicherheit. Es gilt das
Minimierungsgebot, d.h. L�rmbelastung am Arbeitsplatz ist zu verringern bzw. zu vermeiden. Der Stand
der Technik muss ber�cksichtigt werden.
Wird einer der oberen Auslçsewerte �berschritten, sind technische und organisatorische Maßnahmen
zum Schutz der Besch�ftigten festzulegen und durchzuf�hren (L�rmminderungsprogramm). Priorit�t
haben dabei Maßnahmen, die dort ansetzen, wo der L�rm entsteht. Geeignete Maßnahmen zur
Verringerung bzw. Vermeidung von L�rmexposition kçnnen – in folgender Rangfolge – sein (vgl. § 7
L�rmVibrationsArbSchV):
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1 Quelle: Daten und Fakten zu Berufskrankheiten. L�rmschwerhçrigkeit, www.dguv.de
2 Quelle: Schutz vor L�rm: Die L�rm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, www.dguv.de



Technisch:
• l�rmarme ? Arbeitsmittel bzw. -verfahren;
• l�rmmindernde Gestaltung und Einrichtung von Arbeitsst�tten und Arbeitspl�tzen (Raumakustik);
• Maßnahmen zur L�rmminderung nach dem Stand der Technik, z.B. Kapselung von ? Maschinen],

Abdichtung zur Schalld�mmung, Abschirmung.
Organisatorisch:
• L�rmbereiche ermitteln und kennzeichnen (§ 7 Abs. 4 L�rmVibrationsArbSchV);
• r�umliche Trennung von L�rmbereichen und solchen ohne L�rmbelastung, um Besch�ftigte in

angrenzenden Bereichen nicht zu sch�digen;
• L�rmkataster erstellen, u.a. mit Lage und St�rke der Ger�uschquellen, L�rmbelastungen an den

Arbeitspl�tzen, ermittelte und durchgef�hrte Maßnahmen zur L�rmminderung;
• Zugang zu L�rmbereichen beschr�nken;
• Aufenthaltszeit im L�rmbereich begrenzen, Wechsel mit Arbeiten an „ruhigen“ Arbeitspl�tzen

(„L�rmpause“);
• Regelungen f�r Jugendliche und Schwangere umsetzen (JArbSchG, MuSchG);
• ggf. einen Wechsel an einen „ruhigen“ Arbeitsplatz organisieren;
• regelm�ßige Wartung von Arbeitsmitteln, Arbeitspl�tzen und Anlagen;
• Auswahl und Wartung von Gehçrschutz;
• Gehçrschutz zur Verf�gung stellen und sicherstellen, dass der Besch�ftigte ihn bei Erreichen oder

�berschreiten eines der oberen Auslçsewerte auch tr�gt (§ 8 L�rmVibrationsArbSchV);
• ? arbeitsmedizinische Vorsorge: z.B. Angebotsvorsorge, wenn untere Auslçsewerte �berschritten

werden und Pflichtvorsorge, wenn obere Auslçsewerte erreicht oder �berschritten werden (Anhang
Teil 3 ArbMedVV);

• ? Unterweisung und �bung;
• alternde Belegschaft ber�cksichtigen, u.a. bei Einsatz von Hçrger�ten.

Praxis-Beispiel: L�rmbereich
Arbeitsbereiche, in denen einer der oberen Auslçsewerte f�r L�rm �berschritten werden kann,
m�ssen als L�rmbereiche gekennzeichnet und falls technisch mçglich, abgegrenzt werden. In
L�rmbereichen d�rfen sich Besch�ftigte nur aufhalten, „wenn das Arbeitsverfahren dies erfordert
und die Besch�ftigten eine geeignete ? Persçnliche Schutzausr�stung verwenden“ (§ 7 Abs. 4
L�rmVibrationsArbSchV). Das Gebotszeichen „Gehçrschutz tragen“ (M 003) weist Besch�ftigte darauf
hin, dass es sich um einen L�rmbereich handelt.
Wird einer der oberen Auslçsewerte �berschritten, muss ein L�rmminderungsprogramm mit tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen erstellt und durchgef�hrt werden (§ 7 Abs. 5 L�rm-
VibrationsArbSchV). Es empfiehlt sich, dies zu dokumentieren, denn wer kein L�rmminderungs-
programm durchf�hrt, handelt ordnungswidrig (§ 16 Abs. 1 Nr. 6 L�rmVibrationsArbSchV).
Das L�rmminderungsprogramm muss regelm�ßig angepasst werden, da sich der Stand der Technik
laufend �ndert (vgl. § 2 Abs. 7 L�rmVibrationsArbSchV). Unternehmen kçnnen eine L�rmminderungs-
beratung durch das Institut f�r Arbeitsschutz der DGUV (IFA) in Anspruch nehmen.

Persçnlich:
• Geeigneter Gehçrschutz: Kapselgehçrsch�tzer, Gehçrschutzstçpsel, Otoplastiken (in Einzelf�llen

�bernimmt die zust�ndige Berufsgenossenschaft die Kosten f�r Gehçrschutz, wenn ein erhçhtes
Risiko f�r eine Erkrankung an L�rmschwerhçrigkeit besteht).

Praxis-Beispiel: Verwenden von Gehçrschutz �ben
Gehçrschutzstçpsel m�ssen richtig eingesetzt werden, um die erw�nschte Schutzwirkung zu liefern.
Es ist deshalb sinnvoll, das sorgf�ltige Einsetzen zu �ben und �ber die Gefahren zu informieren, wenn
Gehçrschutz nicht richtig angewendet wird.

Bettina Huck
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